
11. Beilage im Jahre 1937 des XV. Vbg Landtages 
 
Beilage 11. 
 
Gesetz, 
 
womit einzelne Bestimmungen des Gesetzes LGBl. Nr. 52/1907 
betreffend die Haltung von Zuchtstieren abgeändert werden. 
 
Der Vorarlberger Landtag hat beschlossen: 
 
Das Gesetz LGBl. Nr.52/1907 wird abgeändert wie 
 
folgt: 
 
Artikel I. 
 
§ 2 hat zu lauten: 
 
11 Die Landeskommission besteht aus: 
 
a) dem Landesveterinärdirektor oder dessen Stellvertreter 
als Leiter; den Stellvertreter für die Belange der Landeskommission 
bestellt die Landesregierung; die Bestellung 
ist jederzeit widerruflich; 
 
b) zwei von der Vorarlberger Bauernkammer bestellten Mitgliedern 
und Ersatzmännern, die in der Tierzucht kundig 
sein müssen. Das eine dieser Mitglieder ist der Tierzuchtreferent 
der Vorarlberger Bauernkammer. 
 
Diese Landeskommission vollzieht ihre Aufgabe 
in den von der Landesregierung nach Anhörung der Vorarlberger 
Bauernkammer bestimmten Stationen, wohin die Viehhalter 
ihre Zuchtstiere vorzuführen haben. Die Prüfung und 
Kennzeichnung der im Lande zur Zuchtverwendung gelangenden 
Stiere hat womöglich bis Ende Oktober jeden Jahres zu erfolgen. 
 In berücksichtigungswürdigen Fällen kann die Landesregierung 
diesen Termin nach Bedarf verlängern. 
 
Bei nachträglichen einzelnen Nachbeschaffungen 
von Zucht stieren kann die Landesregierung ein Mitglied der 
Landeskommission zur Prüfung und Kennzeichnung entsenden, 
 
Für die durch die Landeskommission als zur Zucht 
tauglich anerkannten und gekennzeichneten Zuchtstiere stellt 
die Landeskommission einen Prüfungsschein (Formular 1) aus. 
 
Eine Berufung gegen die Begutachtung der Landeskommission 
ist unzulässig. 
 
Die Mitglieder der Landeskommission haben Anspruch 
auf Diäten und Reisekostenvergütung. Die durch die 
Tätigkeit der Landeskommission erwachsenden Kosten hat in 
der Hegel das Land zu tragen. 
 
Wird bei einer Nachbeschau (Absatz 3) ein Züchtet! 
 er vorgeführt, der bei der regelmässigen Beschau in einer 
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Station (Absatz 3) der Landeskommission hätte vorgeführt 
worden können, so sind die bei dieser Nachbeschau erwachsendem 
Kosten vom Eigentümer dos Stieres zu tragen." 
 
§ 7 letzter Absatz hat zu lauten:, 
 
"Zur Hereinbringung der Kosten, die nicht im gütlichen 
Wege einfliessen, ist der Bürgermeister befugt, Zahlungsaufträge  
an die betreffenden Viehhalter zu erlassen, 
und nötigenfalls in analoger Anwendung des § 62 der Gemeindeordnung 1935  
vorzugehen," 
 
Im § 9 sind die Worte: "bis zu 10 K" zu ersetzen 
durch die Worte: "bis zu 50 S" 
 
§ 10 Absatz 2 hat zu lauten: "Für die Ablehnung 
der Wahl sind die jeweils für die Gemeindevertreter 
geltenden Bestimmungen der Gemeindeordnung 1935 anzuwenden. 
 
§ 11 Absatz 2 hat zu lauten: "Gegen Beschlüsse" 
der Viehhalter ist die Berufung an den Gemeindetag offen," 
 
§ 11 Absatz 3 hat zu lauten: "Gegen Beschlüsse 
dos Gemeindetages steht die Berufung an die Landesregierung 
offen." 
 
§ 11 Absatz 4 hat Zu lauten: "Für die Frist gelten 
die Bestimmungen dos A.V.G." 
 
In § 12 sind die Worte: "von 10 bis zu 200 K" zu 
ersetzen durch die Worte: "bis zu 200 S"0 
 
§ 13 hat zu lauten: "Das Strafrecht wird in den 
Fällen der §§ 9 und 12 von der Bezirkshauptmannschaft ausgeübt. 
 Die Strafbetrage fliessen in den Armenfond jener 
Ortsgemeinde, in der die Verwaltungsübertretung begangen 
wurde." 
 
§ 16 wird aufgehoben. 
 
Die §§17 ff. erhalten die Bezeichnung § 16 ff, 
 
§ 22 (alt § 23) hat zu lauten: "Das Aufsichtsrecht 
über alle in Angelegenheiten dieses Gesetzes tätigen 
Organe steht der Landesregierung zu; die Bo Stimmungen, des 
7. Hauptstückes der Gemeindeordnung 1935 finden, soweit in 
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, analoge Anwendung. 
 . . 
 
§ 23 (alt § 24) hat zu lauten: "In Anwendung des 
§ 22 verhängte Geldstrafen fliessen dem Armenfond jener, 
 
0rtsgemeinde zu" in welcher der Bestrafte seinen ordentlichen 
Wohnsitz hat" 
 



§ 24 (alt § 25) hat zu lauten: "Die näheren Bestimmungen 
über die Durchführung dieses Gesetzes, insbesondere 
über die Geschäftsbehandlung der Landeskommission, über 
den "Diäten- und Reisekostenansprüche der Kommissionsmitglieder; 
der Kennzeichen der lizenzierten Stiere 
usw. werden von der Landesregierung nach Anhörung der 
Vorarlberger Bauernkammer festgesetzt.“ 
 
 
 
25 (alt § 26) hat zu lauten; "Mit der Durchführung 
dieses Gesetzes ist die Vorarlberger Landesregierung 
betraut," 
 
 
 
 
11. Beilage im Jahre 1937 des XVV. Vbg. Landtages. 
 
§ 26 (alt § 27) wird aufgehoben 
 
Artikel II. 
 
Die im Gesetze vorkommenden nachfolgenden Bezeichnungen 
sind zu ersetzen wie folgt: "Gemeinde" durch "Ortsgemeinde" 
 , Beschwerde und Rekurs" durch "Berufung", "Gemeindevorstehung 
und Gemeindevorsteher" durch "Bürgermeister". "Gemeindeausschuss  
und Gemeindevertretung" durch "Gemeindetag", 
"Landesausschuss" durch "Landesregierung". 
 
Artikel III. 
 
Die Landesregierung wird ermächtigt, den Text des 
Gesetzes LGB1<Nr.52/1907 in der Fassung dieser Novelle wieder 
zu verlautbaren. 
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11. Beilage im Jahre 1937 des XV.Vbg.Land'tages. 

Beilage 11. 

G e s e t z , _____ ..,,.. _____ .....,. ___ ...... 

womit· einzelne Bestimmungen ·des Gesetzes LGB1.N~o52/l907 
betreffend die Haltung von Zuchtstieren abgeändert werden. 

folgt: 

Der Vorarlbe·rger Landtag hat beschlossen: 

Das Gesetz LGBl.Nr.52/1907 wird abgeändert wie 

Artikel I. 

§ 2 hat zu lauten: 
"Die Landeskommission besteht aus: 

a) dem Landes1'eterinärdirektor oder dessen Stellvertreter· 
als Leiterz den Stellvertreter· für die Belä.nge der Lan• 
deskommiss1on bestellt die Land~sregierung; die Bestel• 
lun$ ist jederzeit widerruflich; . ~ 

b) zwei von der Vorarlberger 13auer:D.kanuner bestellten Mit~ 
gliedern und Ersatzmännern; die in der Tierzucht kundig 
sein müssen"' Das eine dieser Mitglieder ist'der Tier- · 
zuchtreferent der Vorarlberger Bauernkammer. . · 

Diese Landeskomniiss1on vollzieht ihre Aufgabe 
in den von der Landesregierung nach Ju1hö~ung der Vorarl-· 
berger Bauernkammer bestimmtem Stationen~ ·wohin die Vieh- . 
halten• ihre Zuchtst"iere vorzuführen haben„ Die Prüfung und 
Kennzeichnung der im Lande zur Zuchtverwendung gelangenden 
Stiere ·hat womöglich bis Ende Cktober jeden Jahres zu er
folgen. In berücksichtiglfngswürdigon Fällen kann die Lan
desregierung di o.sen Tormin nach Bodarf verlängern. 
· Boi naohträgliohon oinzolnen Nachboschaffungan 
von Zuchtstieren kann ai.· o .Landosregiorung ein Mitglied der 
Landeskommission zur Prüfung und Kennzeichnung entsenden. 

FUr dio duroh die Landoskonnnission als zur Zucht 
taugli.oh anorkannten·und gekennzeichneten ZuchtstieresteJJ.t 
die Landeskommission einen Prli~ngsschoin {Formular 1) aus. 

Eine Berufung gogen die Begutaclitung der Landas-
, kommission ist unzulässig. . · 
. Die Mitglieder der Landeskormnission haben An-. 

spru.oh auf Diäten und Reisekostenvergütung~ Die durch die 
'ratigkei t der Landeskommission erwachsenden Kosten hat in · 
der :Regel das Land zu tragen. · . · 

Wird b0i einer Naahbeschau {!bsatz 3) ein Zuo\lt• 
stier vorgeführt, dGr bei .dor ro031mäss1gon Boschau in Olllar · 
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Station (Absatz 3) der Landoskommission hätto vorgeführt 
wordon kömion; so sind dio boi diosor Nachboschau örwach
sendon Kosten vom Eigontümor dos Stieres zu tragen." 

§ 7 letzter Absatz bat zu lauten: 
nzur HGroinbringung dor Kosten; dio nicht ~ güt

lichen Wogo oinfliossen; ist der Bürgermeister bofugt,Zah
lungsaufträ~o an die botroffondon Viehhaltor zu erlassen 
und nötigonralls in analoger .Anwondllllg des § 62 der Gemein-
deordnung 1935 vorzugoheno 11 . , 

· . Jm ~ 9 si~a. die Worte. : 11 bis zu 10 Kn zu ersetzen 
durch d10 1Mor· o: '1b1s ZU 50 3n „ 

· 10 Absatz 2 hat zu lautonz "Für die .A.bleh -
nung der Wahl sind dio jowoils für dio Gomoindovertrotor · 
geltenden ]3estimmungon dor Gemoindoordnung 1935 anzuwondon.n · 

~ 11 Absatz 2 hat z··-~ lauten: ~1 Gogon Boschlüsso· 
der Viohhaltor ist dio Borufung an don GomoiI:.dotag_ offon.n 
· § 11 Absatz 3 hat zu lo.uton: nGogon Boschlüsso 
dos Gomoinä.oto.g0s stoht dio Borufung cn dio Lundosregierung 
offen. u · 

§ 11 Absatz 4 hat zu lm1te11: 11Für dio Frist gal-
ten dio Bostimmungon dos AoV,,G~n · · 

· In § 12 sind. di o Worto: ~?von lö bis zu 200 Kn zu 
ersetzon durch dio Worto ~ nbis zu 200 sn o · 

§ 13 ho.t zu lauton: "Do.s Strafrecht wird in don 
Fällen der §~ 9 unc1 12 von dor Bozirksh.8.uptmannschaft aus
gotibt. Dio Stro.fbo·i.;rägo fliosson in don Armonfond jener . 
Ortsgemeindo; in dor dio Vorwaltungsübortrotung bogangen 
wurdo.n 

§ 16 wird aufgohobon~ · · 
Dio §§ 17 ffo orhalton die Bozoichnung § 16 ff • 
.. § 22 (alt § 23) hcit zu lauten: "Das Aufsichts-

recht Ubor alio in Angologonhoiten diosos Gosotzos tätigen 
Orgg;no steht dor Lnndosrogiorung zu; die Bostirn:qiungen des 
7. Hauptstlickos dor Gomoindoordnung 1935 finden, soweit in 
diesem Gesotz nichts cnderos bestimmt ist; analoge Anwen-
dung. . · 

§ 23 (al.ri:i § 24) hnt zu lnuten: 11 In ·Anwendung des 
~ 22 verhängio ~olästraf cm fliosson dom Armonfondo jenor 
Örtsg_t?moin~o zu; in WGlchor dor Bostmfto soinon prdentli-
chen Wohnsitz hat o n . · 

· § 24 (alt § 25) hat zu lauten: 11Dio nähoren Be„ · 
stimm1:lngen \fbor dio __ Durd1führung diosos Gosotzos; i~sb~?.on
dere über die Goschaftsbohcndlung aor Lo.mloskormn1ss1on,uber 
den :D~ä~en~. ~~ Ro~~~kf;~~,on~ps~:~~c1~ }e~~„~~il~~~~.~~-~~smi tglie-der, ubor die J„rt c.or ~l.·,,L1Zl"-L c.„.OL oc„.r L„ .. _, ._J,/ ..... ~,J t.c..11 St1ero 
usw. werdon von dor Lc.ncc:":rnr··; nrn11,::- r:nc-h .•rJ1 ö,~1ff\c: dor Vor-

lb 
„ ')' ·· i- • J '-...' „_ ..... -. ~ ·:- „.„ 
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ar erger Bo.uc::·'l)cem111or f(' ;:·:Ggc::'.3ntz·:: ~·'' · 
§' 25 l ?-lt § 26) h~:.t zu lo.u:t;on ~ 'il]~:i t dor Dur chfüh.;. 

rung dieses Gesotzo2. ist fl.iu Vorn·r:lbo::'gor Lnndosrogiorung 
betraut~n · 



, -

11.Boilage im JnbrG 1937 dos XV. Vbg .• Lo.ndti:tges. 
§ ~6 (alt·§ 27) wird aufgohobon. · 

Artikel II. 

Die im Gosotzo vorkommondon nnchfolgondon Bezoich-
. n.ul}gen sind zu orsotzon vvie folgt: nGomoinde" du:rch 0 0rtsgo
meinde0, Beschwerde. und Rekurs1

' durch nBorufung",. "Gemo~ndo-:
vorstehung und Gemo1ndovorstohorn durch "Bürgormo1s.tor", "Go• 
meindeaussohuss und GemoindovcTtretung" dürcli trGomoindoi:;ag"; 
''Landesausschuss" durch n10.ndosrogiorung". . 

Artikel III. 

· Die. Lsndesregie:i;ung wird ermä·oh~igt; ·den Text ges 
Gesetzes LGBltNr.52/1907 in der Fassung d1csor Novelle wie-
der zu verlautbaren. · 

/ 
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